






Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr.143/4 
- Grünwegsiedlung - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 20.10.1982 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die gemäß §§ 3 (3)und 4 (3) Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Ausnahmen werden 
gemäß § 1 (6) 1 derselben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Gemäß § 3 (4) und 4 (4) BauNVO sind nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig. 
Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind nur im WA-Gebiet zulässig; allgemein zulässig sind 
Nebenanlagen gemäß § 14 (2) BauNVO. 
Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche oder auf den hierfür besonders 
ausgewiesenen Flächen gestattet. * 

2. Lärmschutz 

Die im Plan gekennzeichneten Grundstücke werden wegen des vom Berghäuschensweg und vom 
Grünen Weg ausgehenden Verkehrslärms gemäß § 9 (1) 24 BBauG als Fläche für besondere Vorkeh-
rungen zum Schutz vor Lärmbelästigung im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes festgesetzt. 
An den seitlich und zum Grünen Weg liegenden Gebäudefronten sind Fenster der Schallschutzklasse 
1 einzubauen. An den zum Berghäuschensweg und zum Grünen Weg liegenden Gebäudefronten der 
Häuser Grüner Weg 1, 3 und 2b sind Fenster der Schallschutzklasse 2 einzubauen. Das gleiche gilt 
für die zum Grünen Weg liegenden Gebäudefronten der Häuser Grüner Weg 2 und 4. 
In den Aufenthaltsräumen von Gebäuden dürfen die Anhaltswerte für Lärmgeräuschpegel der VDI-
Richtlinie 2719 - Ausgabe Oktober 73 - nicht überschritten werden. 

3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Um ein gestalterisch befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 (3) Bauordnung 
Nordrhein-Westfalen (BauONW) in der Fassung vom 27. 1. 1970 (GV NW S. 96) in Verbindung mit  
§ 9 (2) Bundesbaugesetz (BBauG) und § 4 der 1. Durchführungsverordnung zum BBauG vom  
29. 11. 1960 (GV NW S. 433) in der Fassung der Verordnung vom 21. 4. 1970 (GV NW S. 299) fol-
gende bauordnungsrechtliche (gestalterische) Festsetzungen Bestandteil des Bebauungsplanes: 

Außenwände 

Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau- oder Ziegelverblendbauweise auszuführen. Die 
Verwendung einzelner andersartiger Fassadenteile in Beton, Schiefer, Putz oder Holz sind * 
zugelassen, soweit sie sich dem Baukörper gestalterisch einordnen. 
Die Außenwände der Anbauten sind in Material und Farbe entsprechend dem Hauptbaukörper 
auszuführen. 

Dächer 

Die Firsthöhe der Anbauten darf die des Hauptbaukörpers nicht überschreiten. 
Werden die Anbauten mit Flachdächern ausgebildet, muß die Traufhöhe unter der des Haupt-
baukörpers bleiben. Anbauten mit Satteldächern sollen die Traufhöhe des Hauptbaukörpers 
übernehmen. 

Einfriedigungen 

Zulässig sind Einfriedigungen in einer Höhe bis 0,80 m in Form von Holzzäunen; zur seitlichen 
bzw. rückwärtigen Einfriedigung zwischen den Hausgärten sind außerdem Maschendrahtzäune 
bis 0,80 m hoch gestattet. Seitliche Sichtschutzwände sind maximal 3,00 m lang und 2,00 m 
hoch zugelassen. 

* Die aufgrund des Ratsbeschlusses vom 26.03.1982 und der Verfügung des Regierungs-
präsidenten vom 28.01.1982 geänderten Festsetzungen, wurden in den Text eingearbeitet. 


